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@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.01.2026

Ubergangsrecht zur 8. Und 11. Novelle (Finanzgebarung)

(1) Die Bestimmungen dieses Gesetzes in der FassungLGBI. 1026-11 sind auf alle Finanzgeschafte anzuwenden, die ab
dem 1. Juni 2014 abgeschlossen werden.

(2) Auf Finanzgeschafte, die vor dem 1. Juni 2014 abgeschlossen worden sind und den Bestimmungen des Artikel | der
11. Novelle dieses Gesetzes nicht entsprechen, findet (unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 3) dieses Gesetz in der
Fassung LGBI. 1026-11, und auf Finanzgeschafte, die vor dem 26. Juni 2012 abgeschlossen worden sind und den
Bestimmungen des Artikel | der 8. Novelle dieses Gesetzes nicht entsprechen, findet (unbeschadet der Bestimmungen
des Abs. 3) dieses Gesetz in der Fassung ab LGBI. 1026-8 keine Anwendung. Jede Anderung eines derartigen
Finanzgeschaftes stellt ein neues Finanzgeschaft dar und ist nur zulassig, wenn es der Verminderung des bestehenden
Risikos dient.

(3) Bei bereits vor dem 1. Juni 2014 bestehenden Fremdwahrungsfinanzierungen kénnen mit diesen in direktem
Zusammenhang stehende Anschlussfinanzierungen (Rollierungen) und bei allen bereits vor dem 1. Juni 2014
bestehenden Geschaften kdnnen risikoreduzierende Absicherungen vereinbart werden, wenn dies den Grundsatzen
der ZweckmaRigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entspricht und das damit verbundene Risiko vertretbar ist.
Sollte ein Ausstieg aus der Fremdwahrungsfinanzierung zum Einstandskurs moglich sein, ist der Ausstieg
durchzufiihren, wenn dies den Grundsatzen der ZweckmaRigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entspricht.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblNO&Gliederungszahl=1026%25E2%2580%259311&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblNO&Gliederungszahl=1026%25E2%2580%259311&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblNO&Gliederungszahl=1026%25E2%2580%25938&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	Anl. 1 NÖ STROG
	NÖ STROG - NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetz


